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A. News und allgemeine Informationen 

1. News 
Tarifänderungen für das Jahr 2025/26 

Die neuen Elektrizitätstarife haben wieder eine erfreuliche Tendenz. Sie sinken rund 4% (H4) 
respektive 8% (C3). In den zwei Diagrammen sind unsere Hauptkundenkruppen Privat- und Ge-
werbekunden, sowie die Geschäftskunden in den standardisierten ElCom-Verbrauchsmodellen ab-
gebildet. Dadurch werden die Prozesse effizienter gestaltet, da Einkauf und Weiterverkauf im sel-
ben Modell bewirtschaftet und die unterschiedlichen Rückliefertarife vereinfacht werden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ElCom Standard 
Verbrauchskategorie "H4" 
Entspricht dem durch-schnit-
tlichen Verbrauch einer 5-
Zimmer Wohnung mit Elek-
troherd und Tumbler (ohne 
Elektroboiler) mit einem 
Verbrauch von  
4’500 kWh/Jahr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ElCom Standard 
Verbrauchskategorie "C3" 
Entspricht dem durchschnit-
tlichen Verbrauch eines mit-
tleren Betriebs mit einer 
maximalen beanspruchten 
Leistung von 75 kW und einem 
Verbrauch von 150’000 
kWh/Jahr 

 
Generell hängen die tatsächlichen Kosten vom individuellen Verbrauchsverhalten ab. Die detail-
lierten Begründungen zu den Tarifen 2025/26 finden Sie im separaten Schreiben auf unserer 
Homepage.  
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15. Produktionsanlagen kleiner 30 kW 
Für Energieerzeugungsanlagen mit einer Nennleistung kleiner-gleich 30 kW kommt je nach Nut-
zung der produzierten Energie das Überschussverfahren gemäss Ziffer 15.1 oder Einspeiseverfah-
ren gemäss Ziffer C.15.2 zur Anwendung (Pronovo, Richtlinie zur Energieförderungsverordnung 
EnFV Allgemeiner Teil; 2.3 Messung. 

15.1. Produktionsanlagen ohne Produktionsmessung (Überschussverfahren) 

Wird die produzierte Energie in erster Linie durch den Produzenten als Verbraucher genutzt, kommt 
das Überschussverfahren zur Anwendung. Die Produktionsanlage wird an eine bestehende Bezü-
geranlage angeschlossen. Die Messung und Abrechnung erfolgt über einen Zähler, der sowohl 
Rücklieferung als auch Strombezug misst. Der Tarif für die Rücklieferung eingespeiste Energie 
richtet sich, gemäss Energiegesetz (EnG) Art. 15, gemäss Preisblatt Ziffer C.14. Für den Strombe-
zug gelten die jeweiligen Strom- und Netznutzungsprodukte der ibk. 

15.2. Produktionsanlagen mit Produktionsmessung (Einspeiseverfahren) 

Wird die produzierte Energie in erster Linie eingespeist, kommt das Einspeiseverfahren zur Anwen-
dung. Die Produktionsanlage wird an einen separaten Produktionszähler angeschlossen. Die Mes-
sung und Abrechnung erfolgt über den separaten Produktionszähler, welcher von der ibk geliefert 
wird. Der Tarif für die Rücklieferung eingespeiste Energie richtet sich, gemäss Energiegesetz (EnG) 
Art. 15, gemäss Preisblatt Ziffer C.14. Ein allfälliger Strombezug der Produktionsanlage wird nach 
dem jeweiligen Strom- und Netznutzungsprodukt der ibk verrechnet.  

16. Produktionsanlagen grösser 30 kW 
Für Energieerzeugungsanlagen mit einer Nennleistung grösser 30 kW kommt je nach Nutzung der 
produzierten Energie das Überschussverfahren gemäss Ziffer 16.2 oder Einspeiseverfahren ge-
mäss Ziffer C.16.3 zur Anwendung (Pronovo, Richtlinie zur Energieförderungsverordnung EnFV 
Allgemeiner Teil; 2.3 Messung). 

16.1. Voraussetzung 

Bei Anlagen grösser 30 kW wird für die Messung der produzierten elektrischen Energie in das Netz 
ein separater Zähler benötigt, welcher mit einer Lastgangmessung mit automatischer Datenüber-
mittlung ausgestattet ist (StromVV Art. 8) 

16.2. Produktionsanlagen im Überschussverfahren 

Wird die produzierte Energie in erster Linie durch den Produzenten als Verbraucher genutzt, kommt 
das Überschussverfahren zur Anwendung. Die Produktionsanlage wird an eine bestehende Bezü-
geranlage angeschlossen. Eine Anpassung der bestehenden Messung geht zu Lasten des Produ-
zenten. Die Abrechnung erfolgt über die Bezügeranlage. Der Tarif für die Rücklieferung einge-
speiste Energie richtet sich, gemäss Energiegesetz (EnG) Art. 15, gemäss Preisblatt Ziffer C.14. 
Für den Strombezug gelten die jeweiligen Strom- und Netznutzungsprodukte der ibk. 

16.3. Produktionsanlagen im Einspeiseverfahren 

Wird die produzierte Energie in erster Linie eingespeist, kommt das Einspeiseverfahren zur Anwen-
dung. Die Produktionsanlage wird direkt an das Netz der ibk angeschlossen. Die Messung und 
Abrechnung erfolgt über den separaten Produktionszähler. Der Tarif für die Rücklieferung einge-
speiste Energie richtet sich, gemäss Energiegesetz (EnG) Art. 15, gemäss Preisblatt  
Ziffer C.14. Ein allfälliger Strombezug der Produktionsanlage wird nach dem jeweiligen Strom- und 
Netznutzungsprodukt der ibk verrechnet. 
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D. Lokale Verbrauchsmodelle 

Das Energiegesetz (EnG) wurde per 1. Januar 2026 revidiert, was auch die Eigenverbrauchsrege-
lung betrifft. Gemäss EnG Art. 16-18 dürfen die Betreiber von Anlagen die selbst produzierte Ener-
gie am Ort der Produktion ganz oder teilweise selbst verbrauchen oder sie dürfen die selbst produ-
zierte Energie zum Verbrauch am Ort der Produktion ganz oder teilweise veräussern. Die angebo-
tenen Modelle finden Sie auf unter www.ibkloten.ch unter Produkte: 

• Das ibk Praxismodell EVG (Eigenverbrauch) und vEVG (virtueller Eigenverbrauch). Die 
Abrechnung erfolgt durch ibk. 

• Den ZEV (Zusammenschluss zum Eigenverbrauch) und den vZEV (virtuelle Variante). Die 
Abrechnung erfolgt durch einen Dienstleister, die Datenlieferung auf Anfrage durch ibk. 

• Die LEG (lokale Elektrizitätsgemeinschaften) (StromVG, Art.17d/e und StromVV, Art.19e bis 
h) befindet sich im Aufbau und ist ab 1. Januar 2026 verfügbar. 

Bei einem Modellwechsel muss unser Kundendienst mind. 3 Monate im Voraus per Mail informiert 
werden. Die anfallenden Kosten werden gemäss den allgemeinen Tarife Elektrizitätswerk verrech-
net. Bei Fragen steht Ihnen unser Kundendienst per Mail (ev@ibkloten.ch) zur Verfügung. 

E. Erläuterungen zu den Preisblättern 

17. Tarifzuweisung 
Die Tarifzuweisung erfolgt durch die ibk nach den im Preisblatt unter Produktbeschreibung aufge-
führten Kriterien. Der jährliche Energieverbrauch wird jeweils anfangs Oktober ermittelt. Die ibk teilt 
ihre Kunden aufgrund ihres Verbrauchsverhalten diskriminierungsfrei die Produkte zu. 

18. Flexibilität 
Die Flexibilitäten sind steuerbare Lasten wie z.B. Elektroboiler, Wärmepumpen, Elektroheizungen, 
usw. Inhaber der Flexibilität ist der Endverbraucher oder der Erzeuger (StromVG Art. 17b/c). Dem 
Endverbraucher oder Erzeuger steht frei, wie er die Flexibilität nutzt oder wem er diese zur Verfü-
gung stellt. Wird die Anlage durch den Verteilnetzbetreiber (VNB) gesteuert, muss dieser den End-
verbraucher oder Erzeuger angemessen vergüten. 

19. Blindenergiepreis 

Bei Unterschreitung des Sollwertes (Leistungsfaktor cos φ 0.90), ist für mehrbezogene Blindenergie 
(kVarh) ein Zuschlag zu entrichten. Die Blindenergie wird nur für Kunden mit Leistungsabrechnung 
während der Hochtarifzeit berücksichtigt. 

20. Rückerstattung des Netznutzungsentgelt (StromVV, Art.18c bis i) 
Die Rückerstattung aus Speichern erfolgt, auf Antrag, nach den gesetzlichen Vorgaben und den 
entsprechenden Branchenempfehlung/-Handbüchern. Für die Rückerstattung wird der ET des für 
den Bezug angewandten Netznutzungsnutzungstarif gutgeschrieben. Rückerstattet wird nur die tat-
sächlich ins Netz eingespeiste Elektrizität, welche messtechnisch erfasst wurde. 

21. Ersatzlieferung 
Wird ein Kunde mit Netzzugang von seinem Energielieferanten nicht oder nicht fristgerecht beliefert, 
erhält er von der ibk automatisch eine Ersatzlieferung. Die Vergütung der Ersatzlieferung und sämt-
liche Aufwendungen im Zusammenhang mit dieser Ersatzlieferung werden dem Kunden in Rech-
nung gestellt. 
 


